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GIG = geographical 
intercalibration group 
 
21 internationale Treffen 
unter Beteiligung aller EU-
Anrainerstaaten der Ostsee, 
dazu noch kleinere, meist 
bilaterale Treffen 
 
 

Baltic GIG 



•  2005 – erste Ideen für ein MZB-Bewertungsverfahren, Referenz-
Artenlisten 

•  2006 – erster Bewertungsansatz für MPB-Bewertungsverfahren 

•  2006 – MarBIT für benthische wirbellose Fauna (MZB) 
•  2008 – BALCOSIS für Großalgen undAngiospermen (MPB) in den 

offenen Küstengewässern, ELBO in den inneren Küstengewässern 

-  MZB: Interkalibrierung (IK) mit Dänemark und Schweden 
ü  MPB: Interkalibrierung (IK) mit Dänemark – Tiefengrenze von Seegras 

2004–2008  1. Runde der Interkalibrierung 



•  2005 – erste Ideen für ein MZB-Bewertungsverfahren, Referenz-
Artenlisten 

•  2006 – erster Bewertungsansatz für MPB-Bewertungsverfahren 

•  2006 – MarBIT für benthische wirbellose Fauna (MZB) 
•  2008 – BALCOSIS für Großalgen undAngiospermen (MPB) in den 

offenen Küstengewässern, ELBO in den inneren Küstengewässern 

-  MZB: Interkalibrierung (IK) mit Dänemark und Schweden 
ü  MPB: Interkalibrierung (IK) mit Dänemark – Tiefengrenze von Seegras 

2004–2008  1. Runde der Interkalibrierung 



EU-Kommissionsentscheidung 2008/915/EU 



EU-Kommissionsentscheidung 2008/915/EU 

Typ und Land

Ökologische Qualitätsquotienten für die
nationalen Einstufungssysteme

Parameterwerte/-bereiche
Chlorophyll-a (ºg/l)

Grenzwert sehr
guter/guter
Zustand

Grenzwert guter/
mäßiger Zustand

Grenzwert sehr
guter/guter
Zustand

Grenzwert guter/
mäßiger Zustand

CW B 14

Dänemark 0,82 0,56 1,1 1,6

TW B 13

Alle Länder, für die ein gemeinsamer
Interkalibrierungstyp ausgewiesen ist 0,90 0,66 4,2 5,8

Biologische Qualitätskomponente: Angiospermen

Angiospermen: Parameter zeigt Abundanz an (Tiefengrenzwert des Seegrases Zostera marina)

Ergebnisse: Ökologische Qualitätsquotienten und Parameterwerte

Typ und Land

Ökologische Qualitätsquotienten für die
nationalen Einstufungssysteme

Parameterwerte/-bereiche
Tiefengrenzwert (m) Seegras Zostera marina

Grenzwert sehr
guter/guter
Zustand

Grenzwert guter/
mäßiger Zustand

Grenzwert sehr
guter/guter
Zustand

Grenzwert guter/
mäßiger Zustand

CW B 12 b
Dänemark und Deutschland
Offene Küste

0,90 0,74 8,5 (8,0—9,4) 7 (6,6—7,1)

GEWÄSSERKATEGORIE: Küsten- und Übergangsgewässer

GEOGRAFISCHE INTERKALIBRIERUNGSGRUPPE: Nordostatlantischer Raum

Beschreibung der interkalibrierten Typen

Typ Merkmale
Salinität (psu)
Tidenhub(m)
Tiefe (m)

Strömungsgeschwindig-
keit (Knoten)
Exposition

Mischungsverweilzeit

NEA1/26a Offener Ozean, expo-
niert oder geschützt,
euhalin, flach

> 30
mesotidal 1–5

< 30

mittel 1–3
exponiert oder

geschützt

vollständig gemischt
Tage

NEA1/26b Geschlossene Meere,
exponiert oder
geschützt, euhalin,
flach

> 30
mesotidal 1–5

< 30

mittel 1–3
exponiert oder

geschützt

vollständig gemischt
Tage

NEA1/26c Geschlossene Meere,
exponiert oder
geschützt, teilweise
geschichtet

> 30
mikrotidal/mesotidal

< 1–5
< 30

mittel 1–3
exponiert oder

geschützt

teilweise geschichtet
Tage bis Wochen

NEA1/26d Skandinavische Küste,
exponiert oder
geschützt, flach

> 30
mikrotidal < 1

< 30

niedrig < 1
exponiert oder mäßig

exponiert

teilweise geschichtet
Tage bis Wochen

NEA1/26e Auftriebszonen, expo-
niert oder geschützt,
euhalin, flach

> 30
mesotidal 1–5

< 30

mittel 1–3
exponiert oder

geschützt

vollständig gemischt
Tage

NEA3/4 Polyhalin, exponiert
oder mäßig exponiert
(Wattenmeer)

polyhalin 18–30
mesotidal 1–5

< 30

mittel 1–3
exponiert oder mäßig

exponiert

vollständig gemischt
Tage

L 332/38 DE Amtsblatt der Europäischen Union 10.12.2008



•  Begleitung durch „coast coordinator“ Wendy Bonne (JRC) 
•  2009–2010 – neue CIS Richtlinie No. 14 zur Methodik 
•  2010 – neue Typologie der Gewässer der Ostsee, IK nur noch mit 

Dänemark und Polen 
•  201x – Polen steigt aus der Baltic GIG aus 
•  2011 – erste Oberflächengewässerverordnung 

ü  MZB: Interkalibrierung mit Dänemark 
-  MPB: Keine Interkalibrierung auf Ebene des Bewertungsverfahrens 

2008–2011  2. Runde der Interkalibrierung 



II 

(Rechtsakte ohne Gesetzescharakter) 

BESCHLÜSSE 

BESCHLUSS DER KOMMISSION 

vom 20. September 2013 

zur Festlegung der Werte für die Einstufungen des Überwachungssystems des jeweiligen 

Mitgliedstaats als Ergebnis der Interkalibrierung gemäß der Richtlinie 2000/60/EG des 

Europäischen Parlaments und des Rates und zur Aufhebung der Entscheidung 2008/915/EG 

(Bekanntgegeben unter Aktenzeichen C(2013) 5915) 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

(2013/480/EU) 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen 

Union, 

gestützt auf die Richtlinie 2000/60/EG des Europäischen Par

laments und des Rates vom 23. Oktober 2000 zur Schaffung 

eines Ordnungsrahmens für Maßnahmen der Gemeinschaft im 

Bereich der Wasserpolitik ( 1 ), insbesondere auf Anhang V Num

mer 1.4.1 Ziffer ix, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Nach Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer ii der Richt

linie 2000/60/EG sind die Mitgliedstaaten verpflichtet, 

alle Oberflächenwasserkörper zu schützen, zu verbessern 

und zu sanieren, mit dem Ziel, spätestens 15 Jahre nach 

Inkrafttreten der Richtlinie gemäß den Bestimmungen des 

Anhangs V, vorbehaltlich bestimmter Ausnahmen einen 

guten Zustand der Oberflächengewässer zu erreichen. Ar

tikel 4 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer iii der Richtlinie 

2000/60/EG verpflichtet die Mitgliedstaaten, alle künst

lichen und erheblich veränderten Wasserkörper zu schüt

zen und zu verbessern, mit dem Ziel, spätestens 15 Jahre 

nach Inkrafttreten der Richtlinie gemäß den Bestimmun

gen des Anhangs V, vorbehaltlich bestimmter Ausnah

men, ein gutes ökologisches Potenzial und einen guten 

chemischen Zustand der Oberflächengewässer zu errei

chen. In Übereinstimmung mit Anhang V Nummer 1.4.1 

Ziffer i der Richtlinie 2000/60/EG sind — was erheblich 

veränderte und künstliche Wasserkörper betrifft — Be

zugnahmen auf den ökologischen Zustand als Bezugnah

men auf das ökologische Potenzial zu interpretieren. 

(2) Die Interkalibrierung sieht ein einheitliches Vorgehen zur 

Definition eines der wichtigsten umweltpolitischen Ziele 

der Richtlinie 2000/60/EG, des guten ökologischen Zu

stands, vor. 

(3) In Anhang V Nummer 1.4.1 der Richtlinie 2000/60/EG 

ist ein Verfahren vorgesehen, das die Vergleichbarkeit der 

Ergebnisse der biologischen Überwachung als grund

legendes Element der Einstufung des ökologischen Zu

stands zwischen den Mitgliedstaaten gewährleisten soll. 

Dazu müssen die Ergebnisse der biologischen Über

wachung und die Einstufungen der Überwachungssys

teme der einzelnen Mitgliedstaaten mithilfe eines Interka

librierungsnetzes verglichen werden, das sich aus Über

wachungsstellen in den einzelnen Mitgliedstaaten und 

Ökoregionen der Union zusammensetzt. Aufgrund der 

Richtlinie sind die Mitgliedstaaten gehalten, die nötigen 

Informationen, soweit zweckdienlich, für die zum Inter

kalibrierungsnetz gehörenden Überwachungsstellen zu er

heben, damit beurteilt werden kann, ob die jeweilige 

einzelstaatliche Einstufung der Überwachungssysteme 

mit den normativen Begriffsbestimmungen in Anhang 

V Nummer 1.2 der Richtlinie 2000/60/EG überein

stimmt, und die Vergleichbarkeit zwischen den Einstufun

gen der einzelnen Mitgliedstaaten gegeben ist. 

(4) Zur Durchführung der Interkalibrierung sind die Mitglied

staaten in geografische Interkalibrierungsgruppen unter

teilt, die sich aus Mitgliedstaaten zusammensetzen, denen 

nach Abschnitt 2 des Anhangs der Entscheidung 

2005/646/EG der Kommission vom 17. August 2005 

über die Erstellung eines Verzeichnisses von Orten, die 

das Interkalibrierungsnetz gemäß der Richtlinie 

2000/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 

bilden sollen ( 2 ), bestimmte Oberflächenwasserkörper

typen gemeinsam sind.

DE 
8.10.2013 

Amtsblatt der Europäischen Union 

L 266/1 

( 1 ) ABl. L 327 vom 22.12.2000, S. 1. 

( 2 ) ABl. L 243 vom 19.9.2005, S. 1.

EU-Kommissionsentscheidung 2013/480/EU 
 



II 

(Rechtsakte ohne Gesetzescharakter) 

BESCHLÜSSE 

BESCHLUSS DER KOMMISSION 

vom 20. September 2013 

zur Festlegung der Werte für die Einstufungen des Überwachungssystems des jeweiligen 

Mitgliedstaats als Ergebnis der Interkalibrierung gemäß der Richtlinie 2000/60/EG des 

Europäischen Parlaments und des Rates und zur Aufhebung der Entscheidung 2008/915/EG 

(Bekanntgegeben unter Aktenzeichen C(2013) 5915) 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

(2013/480/EU) 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen 

Union, 

gestützt auf die Richtlinie 2000/60/EG des Europäischen Par

laments und des Rates vom 23. Oktober 2000 zur Schaffung 

eines Ordnungsrahmens für Maßnahmen der Gemeinschaft im 

Bereich der Wasserpolitik ( 1 ), insbesondere auf Anhang V Num

mer 1.4.1 Ziffer ix, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Nach Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer ii der Richt

linie 2000/60/EG sind die Mitgliedstaaten verpflichtet, 

alle Oberflächenwasserkörper zu schützen, zu verbessern 

und zu sanieren, mit dem Ziel, spätestens 15 Jahre nach 

Inkrafttreten der Richtlinie gemäß den Bestimmungen des 

Anhangs V, vorbehaltlich bestimmter Ausnahmen einen 

guten Zustand der Oberflächengewässer zu erreichen. Ar

tikel 4 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer iii der Richtlinie 

2000/60/EG verpflichtet die Mitgliedstaaten, alle künst

lichen und erheblich veränderten Wasserkörper zu schüt

zen und zu verbessern, mit dem Ziel, spätestens 15 Jahre 

nach Inkrafttreten der Richtlinie gemäß den Bestimmun

gen des Anhangs V, vorbehaltlich bestimmter Ausnah

men, ein gutes ökologisches Potenzial und einen guten 

chemischen Zustand der Oberflächengewässer zu errei

chen. In Übereinstimmung mit Anhang V Nummer 1.4.1 

Ziffer i der Richtlinie 2000/60/EG sind — was erheblich 

veränderte und künstliche Wasserkörper betrifft — Be

zugnahmen auf den ökologischen Zustand als Bezugnah

men auf das ökologische Potenzial zu interpretieren. 

(2) Die Interkalibrierung sieht ein einheitliches Vorgehen zur 

Definition eines der wichtigsten umweltpolitischen Ziele 

der Richtlinie 2000/60/EG, des guten ökologischen Zu

stands, vor. 

(3) In Anhang V Nummer 1.4.1 der Richtlinie 2000/60/EG 

ist ein Verfahren vorgesehen, das die Vergleichbarkeit der 

Ergebnisse der biologischen Überwachung als grund

legendes Element der Einstufung des ökologischen Zu

stands zwischen den Mitgliedstaaten gewährleisten soll. 

Dazu müssen die Ergebnisse der biologischen Über

wachung und die Einstufungen der Überwachungssys

teme der einzelnen Mitgliedstaaten mithilfe eines Interka

librierungsnetzes verglichen werden, das sich aus Über

wachungsstellen in den einzelnen Mitgliedstaaten und 

Ökoregionen der Union zusammensetzt. Aufgrund der 

Richtlinie sind die Mitgliedstaaten gehalten, die nötigen 

Informationen, soweit zweckdienlich, für die zum Inter

kalibrierungsnetz gehörenden Überwachungsstellen zu er

heben, damit beurteilt werden kann, ob die jeweilige 

einzelstaatliche Einstufung der Überwachungssysteme 

mit den normativen Begriffsbestimmungen in Anhang 

V Nummer 1.2 der Richtlinie 2000/60/EG überein

stimmt, und die Vergleichbarkeit zwischen den Einstufun

gen der einzelnen Mitgliedstaaten gegeben ist. 

(4) Zur Durchführung der Interkalibrierung sind die Mitglied

staaten in geografische Interkalibrierungsgruppen unter

teilt, die sich aus Mitgliedstaaten zusammensetzen, denen 

nach Abschnitt 2 des Anhangs der Entscheidung 

2005/646/EG der Kommission vom 17. August 2005 

über die Erstellung eines Verzeichnisses von Orten, die 

das Interkalibrierungsnetz gemäß der Richtlinie 

2000/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 

bilden sollen ( 2 ), bestimmte Oberflächenwasserkörper

typen gemeinsam sind.

DE 
8.10.2013 

Amtsblatt der Europäischen Union 

L 266/1 

( 1 ) ABl. L 327 vom 22.12.2000, S. 1. 

( 2 ) ABl. L 243 vom 19.9.2005, S. 1.

EU-Kommissionsentscheidung 2013/480/EU 
 

Typ BC4: Estland, Lettland 

Typ BC5: Litauen, Lettland, Polen 

Typ BC6: Schweden, Dänemark 

Typ BC7: Deutschland, Polen 

Typ BC8: Deutschland, Dänemark 

Typ BC9: Finnland, Schweden, Estland (nur relevant für Phytoplankton) 

Übergangsgewässer 

Typ BT1: Litauen, Polen 

ERGEBNISSE DER GEOGRAFISCHEN INTERKALIBRIERUNGSGRUPPE OSTSEE 

Biologische Qualitätskomponente: Benthische wirbellose Fauna 

Ergebnisse: Ökologische Qualitätsquotienten der interkalibrierten nationalen Einstufungssysteme 

Küstengewässer 

Mitgliedstaat Interkalibrierte nationale Einstufungssysteme 

Ökologische Qualitätsquotienten 

Grenzwert sehr 
guter/guter Zustand 

Grenzwert 
guter/mäßiger Zustand 

BC1 

Finnland BBI — Finnish Brackish water Benthic Index (Fin
nischer benthischer Index für Brackwasser) 0,96 0,56 

Schweden BQI — Swedish multimetric biological quality index 
(Schwedischer multimetrischer Index für biologische 
Qualität; weiche Sedimentinfauna) 0,77 0,31 

BC3 

Estland ZKI – estnischer Gemeinschaftsindex für Makrozoo
benthos in Küstengewässern 0,39 0,24 

Finnland BBI – Finnish Brackish water Benthic Index (Fin
nischer benthischer Index für Brackwasser) 0,94 0,56 

BC6 

Dänemark DKI ver2 – Dänischer Qualitätsindex Version 2 0,84 0,68 

Schweden BQI — Swedish multimetric biological quality index 
(Schwedischer multimetrischer Index für biologische 
Qualität; weiche Sedimentinfauna) 0,76 0,27 

BC8 

Dänemark DKI ver2 – Dänischer Qualitätsindex Version 2 0,86 0,72 

Deutschland MarBIT - Marine Biotic Index Tool 0,8 0,6 

Übergangsgewässer: 

INTERKALIBRIERUNG NICHT ABGESCHLOSSEN 

ERGEBNISSE DER GEOGRAFISCHEN INTERKALIBRIERUNGSGRUPPE OSTSEE 

Biologische Qualitätskomponente: Phytoplankton 

Ergebnisse: Ökologische Qualitätsquotienten der interkalibrierten nationalen Einstufungssysteme

DE 8.10.2013 Amtsblatt der Europäischen Union L 266/33



•  Begleitung durch „coast coordinator“ Fuensanta Salas Herrero (JRC) 
•  2016 – neue Oberflächengewässerverordnung 

ü  MZB: Interkalibrierung mit Polen 
ü  MPB: Weiterentwicklung von ELBO zu PHYBIBCO (für innere 

Küstengewässer) 
 

2012–2016  3. Runde der Interkalibrierung 



II

(Rechtsakte ohne Gesetzescharakter)

BESCHLÜSSE

BESCHLUSS (EU) 2018/229 DER KOMMISSION

vom 12. Februar 2018

zur Festlegung der Werte für die Einstufungen im Rahmen des Überwachungssystems des jeweiligen 

Mitgliedstaats als Ergebnis der Interkalibrierung gemäß der Richtlinie 2000/60/EG des Europäischen 

Parlaments und des Rates und zur Aufhebung des Beschlusses 2013/480/EU der Kommission

(Bekannt gegeben unter Aktenzeichen C(2018) 696)

(Text von Bedeutung für den EWR)

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION —

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union,

gestützt auf die Richtlinie 2000/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2000 zur Schaffung 

eines Ordnungsrahmens für Maßnahmen der Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik (1), insbesondere auf Anhang V 

Nummer 1.4.1 Ziffer ix,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Gemäß der Richtlinie 2000/60/EG müssen die Mitgliedstaaten alle Wasserkörper schützen, verbessern und 

wiederherstellen, um einen guten ökologischen und chemischen Zustand zu erreichen. Sie müssen außerdem alle 

künstlichen und erheblich veränderten Wasserkörper schützen und verbessern, um ein gutes ökologisches Potenzial 

und einen guten chemischen Zustand zu erreichen.

(2) Zur Definition eines der wichtigsten Umweltziele der Richtlinie 2000/60/EG (guter ökologischer Zustand) ist in der 

Richtlinie ein Verfahren vorgesehen, mit dem die Vergleichbarkeit der Ergebnisse der biologischen Überwachung 

durch die Mitgliedstaaten und der Einstufungen ihrer Überwachungssysteme sichergestellt werden soll. Die 

Ergebnisse der biologischen Überwachung und die Einstufungen der Überwachungssysteme der einzelnen 

Mitgliedstaaten sollen mithilfe eines Interkalibrierungsnetzes verglichen werden, das sich aus Überwachungsstellen 

in den einzelnen Mitgliedstaaten und Ökoregionen der Union zusammensetzt. Gemäß der Richtlinie 2000/60/EG 

müssen die Mitgliedstaaten die nötigen Informationen, soweit zweckdienlich, für die zum Interkalibrierungsnetz 

gehörenden Überwachungsstellen erheben, damit beurteilt werden kann, ob die jeweilige nationale Einstufung der 

Überwachungssysteme mit den normativen Begriffsbestimmungen in Anhang V Nummer 1.2 der Richtlinie 2000/ 

60/EG übereinstimmt. Zur Durchführung der Interkalibrierung sind die Mitgliedstaaten in geografische 

Interkalibrierungsgruppen unterteilt, die sich aus Mitgliedstaaten zusammensetzen, denen nach Abschnitt 2 des 

Anhangs der Entscheidung 2005/646/EG der Kommission (2) bestimmte Typen von Oberflächenwasserkörpern 

gemeinsam sind.

(3) Gemäß der Richtlinie 2000/60/EG ist die Interkalibrierung auf Biokomponenten-Ebene durchzuführen, indem die 

Einstufungsergebnisse der nationalen Überwachungssysteme für jede biologische Komponente und jeden 

gemeinsamen Oberflächenwasserkörpertyp unter den Mitgliedstaaten verglichen werden und die Übereinstimmung 

der Ergebnisse mit den normativen Begriffsbestimmungen in Anhang V Nummer 1.2 der Richtlinie gewährleistet 

wird.

20.2.2018 DE
Amtsblatt der Europäischen Union

L 47/1

(1) ABl. L 327 vom 22.12.2000, S. 1.

(2) Entscheidung 2005/646/EG der Kommission vom 17. August 2005 über die Erstellung eines Verzeichnisses von Orten, die das 

Interkalibrierungsnetz gemäß der Richtlinie 2000/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates bilden sollen (ABl. L 243 vom 

19.9.2005, S. 1).

EU-Kommissionsentscheidung 2018/229/EU 
 



II

(Rechtsakte ohne Gesetzescharakter)

BESCHLÜSSE

BESCHLUSS (EU) 2018/229 DER KOMMISSION

vom 12. Februar 2018

zur Festlegung der Werte für die Einstufungen im Rahmen des Überwachungssystems des jeweiligen 

Mitgliedstaats als Ergebnis der Interkalibrierung gemäß der Richtlinie 2000/60/EG des Europäischen 

Parlaments und des Rates und zur Aufhebung des Beschlusses 2013/480/EU der Kommission

(Bekannt gegeben unter Aktenzeichen C(2018) 696)

(Text von Bedeutung für den EWR)

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION —

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union,

gestützt auf die Richtlinie 2000/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2000 zur Schaffung 

eines Ordnungsrahmens für Maßnahmen der Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik (1), insbesondere auf Anhang V 

Nummer 1.4.1 Ziffer ix,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Gemäß der Richtlinie 2000/60/EG müssen die Mitgliedstaaten alle Wasserkörper schützen, verbessern und 

wiederherstellen, um einen guten ökologischen und chemischen Zustand zu erreichen. Sie müssen außerdem alle 

künstlichen und erheblich veränderten Wasserkörper schützen und verbessern, um ein gutes ökologisches Potenzial 

und einen guten chemischen Zustand zu erreichen.

(2) Zur Definition eines der wichtigsten Umweltziele der Richtlinie 2000/60/EG (guter ökologischer Zustand) ist in der 

Richtlinie ein Verfahren vorgesehen, mit dem die Vergleichbarkeit der Ergebnisse der biologischen Überwachung 

durch die Mitgliedstaaten und der Einstufungen ihrer Überwachungssysteme sichergestellt werden soll. Die 

Ergebnisse der biologischen Überwachung und die Einstufungen der Überwachungssysteme der einzelnen 

Mitgliedstaaten sollen mithilfe eines Interkalibrierungsnetzes verglichen werden, das sich aus Überwachungsstellen 

in den einzelnen Mitgliedstaaten und Ökoregionen der Union zusammensetzt. Gemäß der Richtlinie 2000/60/EG 

müssen die Mitgliedstaaten die nötigen Informationen, soweit zweckdienlich, für die zum Interkalibrierungsnetz 

gehörenden Überwachungsstellen erheben, damit beurteilt werden kann, ob die jeweilige nationale Einstufung der 

Überwachungssysteme mit den normativen Begriffsbestimmungen in Anhang V Nummer 1.2 der Richtlinie 2000/ 

60/EG übereinstimmt. Zur Durchführung der Interkalibrierung sind die Mitgliedstaaten in geografische 

Interkalibrierungsgruppen unterteilt, die sich aus Mitgliedstaaten zusammensetzen, denen nach Abschnitt 2 des 

Anhangs der Entscheidung 2005/646/EG der Kommission (2) bestimmte Typen von Oberflächenwasserkörpern 

gemeinsam sind.

(3) Gemäß der Richtlinie 2000/60/EG ist die Interkalibrierung auf Biokomponenten-Ebene durchzuführen, indem die 

Einstufungsergebnisse der nationalen Überwachungssysteme für jede biologische Komponente und jeden 

gemeinsamen Oberflächenwasserkörpertyp unter den Mitgliedstaaten verglichen werden und die Übereinstimmung 

der Ergebnisse mit den normativen Begriffsbestimmungen in Anhang V Nummer 1.2 der Richtlinie gewährleistet 

wird.

20.2.2018 DE
Amtsblatt der Europäischen Union

L 47/1

(1) ABl. L 327 vom 22.12.2000, S. 1.

(2) Entscheidung 2005/646/EG der Kommission vom 17. August 2005 über die Erstellung eines Verzeichnisses von Orten, die das 

Interkalibrierungsnetz gemäß der Richtlinie 2000/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates bilden sollen (ABl. L 243 vom 

19.9.2005, S. 1).

EU-Kommissionsentscheidung 2018/229/EU 
 

Land und Typ Interkalibrierte nationale 
Einstufungssysteme

Ökologische Qualitätsquotienten

Grenzwert sehr 
guter/guter 

Zustand

Grenzwert guter/ 
mäßiger Zustand

Litauen BQI — Lithuanian Benthic Quality 
Index (Litauischer Index für benthi-
sche Qualität)

0,94 0,81

BC6

Dänemark Dänischer Qualitätsindex, Version 2 
(DKI ver2)

0,84 0,68

Schweden BQI — Swedish multimetric biologi-
cal quality index (Schwedischer mul-
timetrischer Index für biologische 
Qualität; weiche Sedimentinfauna)

0,76 0,27

BC7

Deutschland MarBIT — Marine Biotic Index Tool 
(Mariner biotischer Index)

— 0,60

Polen B — Bewertung der biologischen 
Qualitätskomponente Makrozooben-
thos durch einen multimetrischen 
Index

— 0,58

BC8

Dänemark Dänischer Qualitätsindex, Version 2 
(DKI ver2)

0,86 0,72

Deutschland MarBIT — Marine Biotic Index Tool 
(Mariner biotischer Index)

0,80 0,60

Gewässerkategorie Küstengewässer

Geografische Interkalibrierungsgruppe Nordostatlantischer Raum

Beschreibung der interkalibrierten Typen

Typ Merkmale
Salinität (psu)
Tidenhub (m)

Tiefe (m)

Strömungsgeschwindigkeit 
(Knoten), Exposition

Mischungs-
verweilzeit

Typen für opportunistisch blühende Makroalgen, Seegrasarten, Salzwiesen und benthische wirbellose Fauna

NEA 1/26

Offener Ozean oder ge-
schlossene Meere, exponiert 
oder geschützt, euhalin, 
flach

< 30

mesotidal 1–5

< 30

mittel 1–3

exponiert oder ge-
schützt

vollständig gemischt

Tage (bis Wochen im 
Wattenmeer)
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Land und Typ Nationale Einstufungssysteme

Ökologische Qualitätsquotienten

Grenzwert sehr 
guter/guter 

Zustand

Grenzwert guter/ 
mäßiger Zustand

Polen MQAI — Macrophyte Quality Assessment Index (Index für 
die Bewertung der Qualität von Makrophyten)

0,90 0,70

BC8

Deutschland Balcosis — Baltic ALgae COmmunity AnalySIs System 
(Analysesystem für Algengemeinschaften in der Ostsee) 
(Makroalgen und Angisospermen)

0,80 0,60

Ergebnisse: Ökologische Qualitätsquotienten und Parameterwerte für Parameter, die Abundanz anzeigen (untere 
Tiefengrenze für das Seegras Zostera marina (Angiosperme))

Land und Typ

Ökologische Qualitätsquotienten Werte/Spannen für den Parameter untere 
Tiefengrenze (m) für das Seegras Zoster marina

Grenzwert sehr guter/ 
guter Zustand

Grenzwert guter/ 
mäßiger Zustand

Grenzwert sehr guter/ 
guter Zustand

Grenzwert guter/ 
mäßiger Zustand

BC8

Dänemark

Offene Küste

0,90 0,74 8,5 7

Biologische Qualitätskomponente Benthische wirbellose Fauna

Ergebnisse: Ökologische Qualitätsquotienten der nationalen Einstufungssysteme

Land und Typ Nationale Einstufungssysteme

Ökologische Qualitätsquotienten

Grenzwert sehr 
guter/guter 

Zustand

Grenzwert guter/ 
mäßiger Zustand

BC2

Deutschland MarBIT — Marine Biotic Index Tool (Mariner biotischer 
Index)

0,80 0,60

BC4

Estland ZKI — Estnischer Index für Makrozoobenthos-Gemein-
schaften in Küstengewässern

0,39 0,24

Lettland BQI — Benthic Quality Index (Index für benthische Qualität) 0,88 0,75
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II

(Rechtsakte ohne Gesetzescharakter)

BESCHLÜSSE

BESCHLUSS (EU) 2018/229 DER KOMMISSION

vom 12. Februar 2018

zur Festlegung der Werte für die Einstufungen im Rahmen des Überwachungssystems des jeweiligen 

Mitgliedstaats als Ergebnis der Interkalibrierung gemäß der Richtlinie 2000/60/EG des Europäischen 

Parlaments und des Rates und zur Aufhebung des Beschlusses 2013/480/EU der Kommission

(Bekannt gegeben unter Aktenzeichen C(2018) 696)

(Text von Bedeutung für den EWR)

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION —

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union,

gestützt auf die Richtlinie 2000/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2000 zur Schaffung 

eines Ordnungsrahmens für Maßnahmen der Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik (1), insbesondere auf Anhang V 

Nummer 1.4.1 Ziffer ix,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Gemäß der Richtlinie 2000/60/EG müssen die Mitgliedstaaten alle Wasserkörper schützen, verbessern und 

wiederherstellen, um einen guten ökologischen und chemischen Zustand zu erreichen. Sie müssen außerdem alle 

künstlichen und erheblich veränderten Wasserkörper schützen und verbessern, um ein gutes ökologisches Potenzial 

und einen guten chemischen Zustand zu erreichen.

(2) Zur Definition eines der wichtigsten Umweltziele der Richtlinie 2000/60/EG (guter ökologischer Zustand) ist in der 

Richtlinie ein Verfahren vorgesehen, mit dem die Vergleichbarkeit der Ergebnisse der biologischen Überwachung 

durch die Mitgliedstaaten und der Einstufungen ihrer Überwachungssysteme sichergestellt werden soll. Die 

Ergebnisse der biologischen Überwachung und die Einstufungen der Überwachungssysteme der einzelnen 

Mitgliedstaaten sollen mithilfe eines Interkalibrierungsnetzes verglichen werden, das sich aus Überwachungsstellen 

in den einzelnen Mitgliedstaaten und Ökoregionen der Union zusammensetzt. Gemäß der Richtlinie 2000/60/EG 

müssen die Mitgliedstaaten die nötigen Informationen, soweit zweckdienlich, für die zum Interkalibrierungsnetz 

gehörenden Überwachungsstellen erheben, damit beurteilt werden kann, ob die jeweilige nationale Einstufung der 

Überwachungssysteme mit den normativen Begriffsbestimmungen in Anhang V Nummer 1.2 der Richtlinie 2000/ 

60/EG übereinstimmt. Zur Durchführung der Interkalibrierung sind die Mitgliedstaaten in geografische 

Interkalibrierungsgruppen unterteilt, die sich aus Mitgliedstaaten zusammensetzen, denen nach Abschnitt 2 des 

Anhangs der Entscheidung 2005/646/EG der Kommission (2) bestimmte Typen von Oberflächenwasserkörpern 

gemeinsam sind.

(3) Gemäß der Richtlinie 2000/60/EG ist die Interkalibrierung auf Biokomponenten-Ebene durchzuführen, indem die 

Einstufungsergebnisse der nationalen Überwachungssysteme für jede biologische Komponente und jeden 

gemeinsamen Oberflächenwasserkörpertyp unter den Mitgliedstaaten verglichen werden und die Übereinstimmung 

der Ergebnisse mit den normativen Begriffsbestimmungen in Anhang V Nummer 1.2 der Richtlinie gewährleistet 

wird.
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(1) ABl. L 327 vom 22.12.2000, S. 1.

(2) Entscheidung 2005/646/EG der Kommission vom 17. August 2005 über die Erstellung eines Verzeichnisses von Orten, die das 

Interkalibrierungsnetz gemäß der Richtlinie 2000/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates bilden sollen (ABl. L 243 vom 

19.9.2005, S. 1).
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Ergebnisse: Ökologische Qualitätsquotienten und Parameterwerte

Land und Typ

Ökologische Qualitätsquotienten Werte (μg/l)

Grenzwert sehr 
guter/guter Zustand

Grenzwert guter/ 
mäßiger Zustand

Grenzwert sehr 
guter/guter Zustand

Grenzwert guter/ 
mäßiger Zustand

BC2 (einschließlich der deutschen nationalen Typen B1, B2a, B2b)

Deutschland (B1) 0,91 0,67 9,30 12,70

Deutschland (B2a) 0,89 0,67 1,80 2,40

Deutschland (B2b) 0,93 0,67 1,40 1,95

Biologische Qualitätskomponente Makroalgen und Angiospermen

Ergebnisse: Ökologische Qualitätsquotienten der nationalen Einstufungssysteme

Land und Typ Nationale Einstufungssysteme

Ökologische Qualitätsquotienten

Grenzwert sehr 
guter/guter 

Zustand

Grenzwert guter/ 
mäßiger Zustand

BC2

Deutschland PHYBIBCO — PHYtoBenthic Index for Baltic inner COastal 
waters (Phytobenthischer Index für die inneren Küstenge-
wässern der Ostsee)

0,80 0,60

BC1

Finnland Untere Tiefengrenze für Fucus (Makroalgen) 0,90 0,74

Schweden MSMDI (Makroalgen und Angiospermen) 0,60 0,40

BC6

Dänemark Untere Tiefengrenze für das Seegras Zostera marina (An-
giosperme)

0,90 0,74

Schweden MSMDI (Makroalgen und Angiospermen) 0,60 0,40

BC7

Deutschland Balcosis — Baltic ALgae COmmunity AnalySIs System 
(Analysesystem für Algengemeinschaften in der Ostsee) 
(Makroalgen und Angisospermen)

0,80 0,60
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Ergebnisse: Ökologische Qualitätsquotienten und Parameterwerte

Land und Typ

Ökologische Qualitätsquotienten Werte (μg/l)

Grenzwert sehr 
guter/guter Zustand

Grenzwert guter/ 
mäßiger Zustand

Grenzwert sehr 
guter/guter Zustand

Grenzwert guter/ 
mäßiger Zustand

BC2 (einschließlich der deutschen nationalen Typen B1, B2a, B2b)

Deutschland (B1) 0,91 0,67 9,30 12,70

Deutschland (B2a) 0,89 0,67 1,80 2,40

Deutschland (B2b) 0,93 0,67 1,40 1,95

Biologische Qualitätskomponente Makroalgen und Angiospermen

Ergebnisse: Ökologische Qualitätsquotienten der nationalen Einstufungssysteme

Land und Typ Nationale Einstufungssysteme

Ökologische Qualitätsquotienten

Grenzwert sehr 
guter/guter 

Zustand

Grenzwert guter/ 
mäßiger Zustand

BC2

Deutschland PHYBIBCO — PHYtoBenthic Index for Baltic inner COastal 
waters (Phytobenthischer Index für die inneren Küstenge-
wässern der Ostsee)

0,80 0,60

BC1

Finnland Untere Tiefengrenze für Fucus (Makroalgen) 0,90 0,74

Schweden MSMDI (Makroalgen und Angiospermen) 0,60 0,40

BC6

Dänemark Untere Tiefengrenze für das Seegras Zostera marina (An-
giosperme)

0,90 0,74

Schweden MSMDI (Makroalgen und Angiospermen) 0,60 0,40

BC7

Deutschland Balcosis — Baltic ALgae COmmunity AnalySIs System 
(Analysesystem für Algengemeinschaften in der Ostsee) 
(Makroalgen und Angisospermen)

0,80 0,60
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Land und Typ Nationale Einstufungssysteme

Ökologische Qualitätsquotienten

Grenzwert sehr 
guter/guter 

Zustand

Grenzwert guter/ 
mäßiger Zustand

Polen MQAI — Macrophyte Quality Assessment Index (Index für 
die Bewertung der Qualität von Makrophyten)

0,90 0,70

BC8

Deutschland Balcosis — Baltic ALgae COmmunity AnalySIs System 
(Analysesystem für Algengemeinschaften in der Ostsee) 
(Makroalgen und Angisospermen)

0,80 0,60

Ergebnisse: Ökologische Qualitätsquotienten und Parameterwerte für Parameter, die Abundanz anzeigen (untere 
Tiefengrenze für das Seegras Zostera marina (Angiosperme))

Land und Typ

Ökologische Qualitätsquotienten Werte/Spannen für den Parameter untere 
Tiefengrenze (m) für das Seegras Zoster marina

Grenzwert sehr guter/ 
guter Zustand

Grenzwert guter/ 
mäßiger Zustand

Grenzwert sehr guter/ 
guter Zustand

Grenzwert guter/ 
mäßiger Zustand

BC8

Dänemark

Offene Küste

0,90 0,74 8,5 7

Biologische Qualitätskomponente Benthische wirbellose Fauna

Ergebnisse: Ökologische Qualitätsquotienten der nationalen Einstufungssysteme

Land und Typ Nationale Einstufungssysteme

Ökologische Qualitätsquotienten

Grenzwert sehr 
guter/guter 

Zustand

Grenzwert guter/ 
mäßiger Zustand

BC2

Deutschland MarBIT — Marine Biotic Index Tool (Mariner biotischer 
Index)

0,80 0,60

BC4

Estland ZKI — Estnischer Index für Makrozoobenthos-Gemein-
schaften in Küstengewässern

0,39 0,24

Lettland BQI — Benthic Quality Index (Index für benthische Qualität) 0,88 0,75
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